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Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister 
Datenweitergabe 
Anleitung zum Online-Export von Registerdaten 
 

Auszug aus der Verordnung vom 31. Mai 2000 über das eidgenössische Gebäude- und 
Wohnungsregister1

 
Art. 15 Zugriffsberechtigte Amtsstellen 
1 Für Zwecke der Statistik, Forschung und Planung nach Artikel 11 Absatz 1 können folgende Amtsstellen mit 
folgenden Zugriffsmöglichkeiten gemäss Anhang an das GWR angeschlossen werden: 
a. Amt für Grundbuch und Bodenrecht: Typ B; 
b. Bundesamt für Landestopographie: Typ B; 
c. Bundesamt für Raumentwicklung: Typ A; 
d. Bundesamt für Wohnungswesen: Typ A; 
e. Bundesamt für Energie: Typ A; 
f. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft: Typ A; 
g. Bundesamt für Landwirtschaft:Typ A; 
h. Bundesamt für Veterinärwesen:Typ A. 
2 Zum Vollzug gesetzlicher Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 1 können folgende Amtsstellen mit folgenden 
Zugriffsmöglichkeiten gemäss Anhang an das GWR angeschlossen werden: 
a. kantonale und kommunale statistische Ämter: Typ F; 
b. kantonale und kommunale Bau- und Planungsämter: Typ F; 
c. kantonale und kommunale Einwohnerkontrollen: Typ E; 
d. kantonale und kommunale Vermessungsämter: Typ C; 
e. kantonale und kommunale Grundbuchämter: Typ C; 
f. kantonale und kommunale Schätzungsämter: Typ D; 
g. kantonale und kommunale Umweltschutzämter: Typ D; 
h. kantonale und kommunale Landwirtschaftsämter:Typ D. 
i. kantonale Gebäudeversicherungen; Typ D 
3 Der Umfang des Online-Zugriffs und der Berechtigung zur Dateneinsicht im Einzelnen sind im Anhang 
festgelegt. 

Wichtiger Hinweis zum Datenschutz: 

Es ist gemäss den von Ihnen akzeptierten Nutzungsbedingungen ausdrücklich unter-
sagt, exportierte Registerdaten im Ganzen, in Teilen oder daraus abgeleitete Daten in 
irgendeiner Form zu verkaufen, zu vermieten, zu verleasen, zu lizenzieren, zu übertra-
gen oder unberechtigten Dritten Zugriff zu gewähren. 

                                                      
1 SR 431.841 



Datenweitergabe 

Wie exportiert man online Daten mit der Internetapplikation des GWR? 
Wählen Sie im Menü 1  [Datenexport] die Daten, die exportiert werden sollen, wählen Sie mit dem But-
ton O aus und klicken Sie auf 2 <Ausführen>. Nach einigen Sekunden oder Minuten (je nach Grösse 
der Gemeinde) können Sie auf den Knopf 3 <Aktualisieren> klicken und ein Link 4 zu einer kompri-
mierten Datei erscheint. 
 

 
Die komprimierte Datei enthält eine LOG-Datei mit Angaben über die Anzahl Einträge. Sie dienen der 
Kontrolle. 
 
• Öffnen Sie die 1 .xls-Datei (ist eine leere Excel-Tabelle) und danach die 2 .txt-Datei (sie enthält die 

Daten) 
• Markieren Sie alle Daten der .txt.-Datei und kopieren Sie diese in die .xls-Datei. 
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